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Beschaffungsvorgang eines Konzertflügels in der Botschaft Pretoria
(Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf
Bundestagsdrucksache 19/16468)

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Tagesmedium „welt.de“ brachte am 7. Mai 2018 unter dem Titel „Das be-
sondere Instrument der Diplomatie“ einen nach Ansicht der Fragesteller hoch 
brisanten Artikel über die Beschaffung eines Flügels in der diplomatische Ver-
tretung Deutschlands in Pretoria (Südafrika) (https://www.welt.de/print/die_w
elt/politik/article176126382/Das-besondere-Instrument-der-Diplomatie.html).

„welt.de“ dürfte nach Ansicht der Fragesteller, aufgrund des Inhaltes des Arti-
kels, vom Inhalt der Mitteilung des Bundesrechnungshofs (BRH) vom Januar 
2018 an das Auswärtige Amt und von der Antwort des Auswärtigen Amts an 
den BRH Kenntnis erlangt haben. Im Jahr 2017 prüfte der BRH die Haushalts- 
und Wirtschaftsprüfung der diplomatischen Vertretungen in Südafrika wobei 
sich, laut Artikel von „welt.de“, dreieinhalb Seiten der BRH-Mitteilung mit 
der Beschaffung und dem weiteren Vorgehen in Bezug auf den Konzertflügel 
befassten.

Im Artikel von „welt.de“ (s. o.) werden die Beschaffung des Konzertflügels 
und die daraus entstandenen Fragenstellungen des BRH thematisiert. So ist 
nachzulesen, dass am 30. Juli 2015 ein Schreiben der Residenz in Pretoria an 
das Auswärtige Amt in Berlin mit folgendem Wortlaut erging: „Es wird gebe-
ten, möglichst umgehend für die Residenz in Pretoria einen hochwertigen 
Konzertflügel als Ersatz für den jetzigen Stutzflügel der Firma Schimmel zu 
beschaffen.“ Dies wurde durch die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die 
Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/16468 an die Fragesteller bestä-
tigt.

Laut dem Medienartikel von „welt.de“ (s. o.) soll einen Tag später das Referat 
112 des Auswärtigen Amts die Bedarfsmeldung aus Pretoria mit der Feststel-
lung „Die Residenz des deutschen Botschafters verfügt über einen großen Sa-
lon, der sich räumlich für Kammerkonzerte anbietet“ bewilligt haben. Außer-
dem sei dies eine „ausgezeichnete Möglichkeit […] da ein Flügel für Konzerte 
über viele Jahrzehnte hinweg angeschafft wird“. Dies widerspricht nach An-
sicht der Fragesteller allerdings der Antwort der Bundesregierung zu Frage 5 
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der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/16468, in welcher ein Zeit-
raum von 39 Tagen angegeben wird.

Allerdings kann man im „welt.de“-Artikel (s. o.) die Schlussfolgerung des 
BRH zur Beschaffung des Konzertflügels nachlesen, denn „nach Aktenlage 
waren die Voraussetzungen für die Neubeschaffung zumal noch eines Kon-
zertflügels für die Residenz Pretoria nicht gegeben.“ Die Beschaffung sei „un-
nötig und hätte nicht getätigt werden dürfen“ und sei geeignet, „in erheblicher 
Weise die Bildung korruptionsgeneigter Strukturen zu fördern“ und sei zur 
„Erfüllung der Aufgaben des Bundes“ offenbar nicht notwendig, so der BRH 
laut „welt.de“-Artikel.

Nach Ansicht der Fragesteller sind nicht nur die Beschaffungsmodalitäten des 
neuen Konzertflügels in Pretoria, sondern auch die Aussonderung des alten 
Konzertflügels zu hinterfragen. Der auszusondernde Konzertflügel wurde um 
3 600 Euro an den damaligen Botschafter in Pretoria im Zuge einer Versteige-
rung veräußert. Der BRH hielt, laut „welt.de“-Artikel, diesbezüglich kritisch 
fest, „Gegen eine minderwertige Funktionalität des alten Instruments spricht 
nicht zuletzt die Tatsache, dass der Botschafter dieses Instrument schließlich 
[…] für seine privaten Zwecke erworben hat“ und es sei nicht auszuschließen, 
dass der Tausch des Flügels „ein persönliches Interesse“ des Botschafter ge-
wesen sei.

1. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass das Referat 112 im Auswärti-
gen Amt nur einen Tag nach der Bedarfsmeldung (30. Juli 2015) der Resi-
denz Pretoria die Beschaffung eines neuen Konzertflügels für die Resi-
denz Pretoria genehmigt hat (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller)?

Wenn ja, aus welchem Grund wurde nur einen Tag nach der Bedarfsmel-
dung der Residenz Pretoria die Genehmigung zur Anschaffung eines Kon-
zertflügels für die Residenz in Pretoria durch das Referat 112 im Auswär-
tigen Amt bewilligt, wurde diesbezüglich eine Bedarfsprüfung durch das 
Referat 112 im Auswärtigen Amt vorgenommen, und aus welchem kon-
kreten Grund wurde in der Antwort zu Frage 5 der Kleinen Anfrage auf 
Bundestagsdrucksache 19/16468 ein anderes Datum, nämlich der 7. Sep-
tember angegeben?

Die Entscheidung einen Beschaffungsprozess für einen neuen Flügel aufzuneh-
men, fiel nach Aktenlage am 31. Juli 2015 als Ergebnis eines vorhergehenden 
mündlichen und schriftlichen Informationsaustauschs mit der Botschaft Preto-
ria über den Zustand des Alt-Flügels aus dem Jahr 1960 und dessen mangelhaf-
te Einsetzbarkeit für Konzertveranstaltungen.
Darüber hinaus wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 5 der Klei-
nen Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/16468 ver-
wiesen.

2. Wie viele Gebote und in welcher konkreten Höhe wurden in Bezug auf die 
Aussonderung und Versteigerung des alten Konzertflügels der Residenz 
Pretoria an welche Stelle abgegeben, und woran orientiert sich der (lokale) 
Marktwert des ausgesonderten Konzertflügels?

Auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 3 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/16486 wird verwiesen. Der 
lokale Marktwert war zuvor vor Ort von einem Sachverständigen geschätzt 
worden.
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3. Wie konnte in der Residenz London 2014 ein Verkaufserlös für einen aus-
zusondernden Flügel der dortigen Residenz in Höhe von 15 522,10 Euro 
erzielt werden, und an welchem (lokalen) Marktwert orientierte sich dieser 
Verkaufserlös (Bundestagsdrucksache 19/16468)?

Es handelte sich in London um einen Flügel des Typs „Steinway B-211 Grand 
Piano“, in Größe und Qualität nicht vergleichbar mit dem kleinen Stutzflügel in 
Pretoria.

4. Wurde bei der Beschaffung des neuen Konzertflügels durch das Referat 
112 des Auswärtigen Amts das Gebot der Wirtschaftlichkeit, Zweckmä-
ßigkeit, Sparsamkeit und Rechtmäßigkeit wahrgenommen, und wenn ja, 
wie viele Angebote für Konzertflügel wurden durch das Referat 112 des 
Auswärtigen Amts eingeholt?

Ja. Die Beschaffung wurde im Rahmen eines formellen Vergabeverfahrens 
nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A) durchgeführt. 
Insgesamt wurden Angebote von drei Bietern eingeholt.

5. Wurde durch das Referat 112 des Auswärtigen Amts auch eine Beschaf-
fung eines gebrauchten Konzertflügels geprüft, und wenn nein, warum 
nicht?

Ja.

6. Gehört ein Konzertflügel in den deutschen Auslandsvertretungen zu den 
juristischen Gegenständen, die zur Erfüllung der Aufgaben des Bundes im 
Sinne der diplomatischen Arbeit notwendig sind, und falls ja, aufgrund 
welcher Rechtsgrundlage?

An zahlreichen deutschen Auslandsvertretungen kommen Konzertflügel zum 
Einsatz. Rechtliche Grundlagen für die Tätigkeit des Auswärtigen Dienstes 
sind zuvorderst das Grundgesetz sowie das Gesetz über den Auswärtigen 
Dienst.

7. Ist es zutreffend, dass das Auswärtige Amt gegenüber dem BRH den ge-
genständlichen Konzertflügel als aktives Instrument der Diplomatie ausge-
geben hat, und wenn ja, auf welche Rechtsgrundlage beruft sich hierbei 
das Auswärtige Amt (https://www.welt.de/print/die_welt/politik/article176
126382/Das-besondere-Instrument-der-Diplomatie.html)?

Es wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen.

8. Wie viele musikalisch untermauerte Veranstaltungen wurden im Zeitraum 
von 2015 bis 2019 in der Residenz Pretoria abgehalten, und bei wie vielen 
Botschaftsveranstaltungen wurde der neue Konzertflügel genutzt (bitte 
nach Veranstaltungen und deren konkreten Zweck aufschlüsseln)?

Zwischen Juli 2015 und April 2018 kam der Konzertflügel mindestens bei den 
folgenden Veranstaltungen zum Einsatz:

Datum Anlass
24.07.2015 Buchpräsentation „How South Africa Works“
02.10.2015 Empfang zum Tag der Deutschen Einheit
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Datum Anlass
19.10.2015 Empfang anl. Delegationsbesuch Niedersachsen
04.12.2015 Weihnachtsfeier mit Beschäftigten und externen Gästen
04.02.2016 Treffen mit venezolanischer Botschafterin und Musikern
22.04.2016 Übergabe des Bundesverdienstkreuzes an

Ministerin Naledi Pandor
04.05.2016 Buchpräsentation Allister Sparks
11.05.2016 Treffen mit schweizer Botschafterin und Probe für späteren 

Auftritt in Kapstadt
24.09.2016 Probe für späteres Jazzkonzert in Johannesburg
30.09.2016 Empfang zum Tag der Deutschen Einheit
30.11.2016 Weihnachtsfeier mit Beschäftigten und externen Gästen
05.12.2016 Empfang „Year End Konzert“ (Neon Night of Jazz)

Von Februar bis November 2017 war die Stelle des Leiters der Botschaft va-
kant. Angaben zu Konzertveranstaltungen 2018 und 2019 können aufgrund der 
durch Covid-19 gegebenen Umstände in der gegebenen Frist nicht recherchiert 
werden.

9. Welche deutschen Auslandsvertretungen sind mit Flügeln ausgestattet, 
wann wurde die Beschaffung im Einzelfall beantragt, wann wurden diese 
bewilligt, und wie hoch waren die Kosten der jeweiligen Anschaffung?

Auf die als Anlage 1 beigefügte Übersicht wird verwiesen.

10. Wie viele und welche Flügel der deutschen Auslandsvertretungen wur-
den seit 2014 ausgesondert, wie hoch war im Einzelfall der jeweilige Er-
lös bei der Aussonderung, und wie viele Flügel wurden nach einer Aus-
sonderung durch deutsche Auslandsvertretungen im Einzelfall zu wel-
chem Anschaffungspreis neu beschafft?

Seit 2014 wurden nur die Flügel in London und Pretoria ausgesondert, vgl. 
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der AfD auf 
Bundestagsdrucksache 19/16468.

11. Wie kommentiert die Bundesregierung die Antwort zu Frage 3 der Klei-
nen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/16468, in welcher durch die 
Bundesregierung festgehalten wird, dass die Bekanntmachung der Aus-
sonderung lediglich botschaftsintern sowie im Kreise der diplomatischen 
Vertretungen bekanntgegeben wurde und somit nicht den Anforderungen 
eines möglichst großen Personenkreises (Antwort zu Frage 16 der Klei-
nen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/16468) erfolgte?

Die Bundesregierung verweist auf ihre Antwort zu Frage 16 der Kleinen An-
frage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/16468.

12. Wer hat die Versteigerung des gegenständlichen Konzertflügels in Preto-
ria geleitet, konnte der Auktionator an der Versteigerung persönlich teil-
nehmen, und wenn ja, aufgrund welcher Rechtsgrundlage?

Die Aussonderung wurde von der Verwaltung der Botschaft Pretoria vorge-
nommen, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Versteigerung gegen 
Höchstgebot nicht teilnahmen.
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13. Kann die Bundesregierung ausschließen, dass der Tausch des Flügels im 
persönlichen Interesse des Botschafters gewesen ist, und wenn nein, wa-
rum wurde von der Einleitung disziplinarrechtlicher oder strafrechtlicher 
Schritte Abstand genommen?

Ja.

14. Wurden infolge der Prüfung durch den BRH in Bezug auf den „Einzel-
fall“ Pretoria die Regeln für interne Abläufe geändert (siehe internes 
Schreiben, welches von welt.de offenbar vorliegt – siehe Artikel 
welt.de), und falls ja, inwiefern haben sich die Regeln für interne Abläu-
fe geändert?

Das Ausstattungsreferat des Auswärtigen Amtes hat die Regeln zur Beschaf-
fung von Flügeln im Dezember 2017 in einer gesonderten Referatsverfügung 
präzisiert.

15. Aus welchem konkretem Grund wurde vom Auswärtigen Amt in Bezug 
auf die Beschaffung und den Bedarf des Konzertflügels in Pretoria ge-
genüber dem BGH auf ein 14-zeiliges Gutachten aus dem Jahr 1998 zu-
rückgegriffen, welches festhält, dass ein zu kleiner Flügel in einem gro-
ßen Raum zu wenig Klangvolumen hätte (Quelle: Artikel welt.de)?

Das Auswärtige Amt sieht sich in seinen Stellungnahmen an den Bundesrech-
nungshof stets einer fundierten, faktenbasierte Darstellung verpflichtet.

16. Wie viele Güter im Wert von mehr als 20.00,– Euro wurden in den Jah-
ren 2014 bis 2019 durch das Referat 112 im Auswärtigen Amt ange-
schafft, wann wurde jeweils die Anschaffung durch die Auslandsvertre-
tung beantragt, wann wurde die Anschaffung final durch das Referat 112 
genehmigt, und um welche Güter handelte es sich dabei im Einzelfall 
(bitte nach Einzelfällen, Beantragung, finaler Anschaffung, Wert und Gü-
tern aufschlüsseln)?

Auf die als Anlage 2 beigefügte Übersicht wird verwiesen.
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